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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Mit Stichtag 1. Juni 1993 wurde in der Schweiz ein Leerwohnungsbestand von 29'755
Einheiten ermittelt (ohne La Chaux-de-Fonds, NE). Dies sind 7'525 Wohnungen oder ein
Drittel mehr als im Vorjahr. Mit 0,92% nähert sich die Leerwohnungsziffer erstmals seit
1978 wieder der 1 %-Marke. Der Wert von 0,5%, welcher vom Bundesrat als Indikator für
Wohnungsnot angesehen wird, wurde ausser von Zürich und den beiden Basel nur noch
von Uri, Obwalden und den beiden Appenzell unterschritten. Dagegen sind die
Leerbestände in den nichtdeutschsprachigen Kantonen durchschnittlich am stärksten
gestiegen. An der Spitze liegen die Kantone Waadt, Tessin und Genf sowie Neuenburg
und Solothurn mit Werten deutlich über einem Prozent. Es sind dies jene Kantone, die
unter dem Einbruch der Konjunktur und der Rezession in der Baubranche besonders
gelitten haben. Mit 0,78% liegt der Leerwohnungsbestand in den Städten unter dem
Landesdurchschnitt, wobei in Krisenregionen wie Genf (1,7%), Le Locle (4,6%) oder
Martigny (4,6%) überdurchschnittliche Werte zu verzeichnen sind. Unter dem
Gesichtspunkt der Wohnungsgrösse betrachtet, stieg der Leerbestand bei
Kleinwohnungen mit bis zu zwei Zimmern mit 29,7% überdurchschnittlich stark (1992:
25%), während der Anteil leerstehender Grosswohnungen mit über vier Zimmern
rückläufig war. Ob sich darin lediglich die Verlagerung der Wohnungsproduktion hin zu
kleineren Wohneinheiten widerspiegelt oder auch ein gesellschaftlicher Wandel, nach
welchem junge Menschen, zum Teil aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, länger bei ihren
Eltern wohnen bleiben, ist vorläufig noch nicht sicher zu beantworten. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.06.1993
DIRK STROHMANN

Der Schweizerische Hauseigentümerverband zeigte sich über das Ja des Parlaments
zum Steuerpaket befriedigt und sistierte die geplante Lancierung eigener
Volksinitiativen im Bereich des Bausparens und der Eigenmietwertbesteuerung. Die
kantonalen Finanzdirektoren hingegen lehnten die Steuerreform ab. Einen reinen
Systemwechsel hätten sie unterstützt, nicht jedoch das nun vorliegende Modell, das
trotz Abschaffung des Eigenmietwerts weiterhin grosszügige Abzüge für
Unterhaltskosten und Schuldzinsen erlaubt. Die entsprechenden Steuerausfälle seien
für die Kantone nicht tragbar. In der Folge reichten die Regierungen resp. Parlamente
von Bern, Graubünden, Solothurn, Basel-Stadt, Glarus, Jura, Schaffhausen, Wallis,
Obwalden, Sankt Gallen und Waadt erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein
Kantonsreferendum ein. Da das Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im
September unklar war, reichte ein links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum
gegen das Steuerpaket ein. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Am 16. Mai 2004 entschied das Volk über das Steuerpaket. Insbesondere aufgrund der
befürchteten Einbussen bei der Wohneigentumsbesteuerung sprachen sich neben den
elf Kantonen (BS, BE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VD, VS), welche erstmals seit 1874 das
Standesreferendum ergriffen hatten, auch neun weitere für die Ablehnung der Vorlage
aus. Linke und Grüne, welche ebenfalls das Referendum ergriffen hatten,
Gewerkschaften und der Schweizerische Mieterverband gaben die Nein-Parole heraus.
Zur Befürworterseite zählten die FDP und die SVP sowie die Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbände und der Schweizerische Hauseigentümerverband. Auch die CVP
befürwortete das Steuerpaket, allerdings hatten viele Kantonalsektionen die Nein-
Parole herausgegeben. 3

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 15.05.2004
MAGDALENA BERNATH

Die WAK-SR hat die Ergebnisse ihrer im Frühling 2019 eingeleiteten Vernehmlassung zur
Kenntnis genommen. Heute bezahlen Besitzer von Wohneigentum, in dem sie selber
wohnen, Einkommensteuern auf einen fiktiven Mietertrag (sog. Eigenmietwert). Die
Kommission schlug vor, den Eigenmietwert für am Wohnsitz selbstbewohntes
Wohneigentum  zusammen mit verschiedenen Abzugsmöglichkeiten (z.B. für den
Unterhalt oder die Instandstellung) abzuschaffen. Ausserfiskalisch motivierte Abzüge
(z.B. für Energiesparen) würden lediglich auf Bundesebene abgeschafft; die Kantone
könnten sie weiterhin erlauben. Zweitliegenschaften wären zwar vom Systemwechsel

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2019
SEAN MÜLLER
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nicht betroffen, doch würden ausserfiskalisch motivierte Abzüge trotzdem nicht mehr
erlaubt. Schliesslich sollte auch die Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen mehr oder
weniger eingeschränkt werden; hierzu erarbeitete die Kommission fünf Varianten. Als
Ausgleich würde ein neuer «Ersterwerberabzug» von CHF 10'000 für Ehepaare (CHF
5'000 CHF Alleinstehende) eingeführt, der aber nach 10 Jahren endet. Insgesamt gingen
110 Stellungnahmen ein. Der kurze Zeit später veröffentlichte Vernehmlassungsbericht
zeigt auf, dass 21 Kantone, FDK, SP und die Grünen sowie der Mieterverband und SGB
die Vorlage ablehnen. Einzig die Kantone GE, NW, OW, SZ und ZH unterstützen den
Systemwechsel, doch auch sie lediglich mit gewichtigen Vorbehalten, allen voran
bezüglich Ersterwerberabzugs. Das gleiche gilt für die grundsätzlich befürwortenden
Parteien (SVP, FDP, CVP, BDP und Grünliberale). Am positivsten haben Verbände der
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer (HEV) und Economiesuisse reagiert. In
Anbetracht der zahlreichen umstrittenen Fragen hat die WAK-SR jedoch die Verwaltung
damit beauftragt, weitere Abklärungen vorzunehmen. Diese sollen vor allem folgende
Punkte betreffen: Zweitliegenschaften, Schuldzinsenabzüge und ausserfiskalisch
motivierte Abzüge für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen. 4

Das Bundesgericht fällte im August 2022 ein Urteil betreffend Härtefallklauseln beim
Eigenmietwert. Der Eigenmietwert wird auf selbstbewohntem Wohneigentum erhoben
und entspricht dem Betrag, den die Hauseigentümerschaft bei Fremdvermietung durch
Mieteinnahmen erwirtschaften würde. Dieser Betrag wird in der Schweiz als Einkommen
versteuert. Das Bundesgerichtsverfahren geht auf eine Härtefallregelung beim
Eigenmietwert im Tessiner Steuergesetz zurück. Diese Regelung sah vor, dass der
steuerbare Eigenmietwert bei Personen mit einem steuerbaren Vermögen von weniger
als CHF 500'000 höchstens 30 Prozent der Bareinkünfte betragen darf. Damit sollten
Personen entlastet werden, welche im Verhältnis zum Geldeinkommen hohe Steuern
auf den Eigenmietwert zahlen müssen und dadurch in Liquiditätsschwierigkeiten
kommen. Dies könnten beispielsweise Rentnerinnen und Rentner sein, die zwar ein
Haus besitzen, aber kein hohes Geldeinkommen haben. Gegen diese Regelung hatten
zwei Tessiner SP-Kantonsräte Beschwerde eingereicht. Das Bundesgericht gab ihnen
nun Recht. Das Richtergremium kam in seinem Urteil zum Schluss, dass die
Härtefallbestimmungen die durch den Eigenmietwert angestrebte Rechtsgleichheit
zwischen Mieterinnen und Mietern und Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer
verletze. Der Eigenmietwert dürfe deshalb nur an die marktübliche Miete gekoppelt sein
und die Kantone müssten mindestens 60 Prozent des marktüblichen Mietzinses als
Eigenmietwert festlegen. Härtefallregelungen blieben gemäss NZZ zwar zulässig, aber
nur wenn der Eigenmietwert auch mit ihnen in jedem Fall mindestens 60 Prozent der
Marktmiete beträgt. 
Neben dem Kanton Tessin kennen noch acht weitere Kantone ähnliche
Härtefallregelungen. Gestützt auf eine Zusammenstellung des Bundes vom Herbst 2021
berichtete die NZZ, dass die Härtefallregelungen von zwei der acht Kantone (LU und SG)
eine Bestimmung enthalten, wonach der Eigenmietwert auch mit Sonderabzug nicht
unter 60 Prozent der Marktmiete fallen darf. Die anderen sechs Kantone (GE, GR, OW,
SH, VD, ZH) müssten ihre Härtefallregelungen nun aufgrund des Bundesgerichtsurteils
wohl anpassen, so die NZZ. Im Übrigen ist die Härtefalllösung auch auf Bundesebene als
mögliche Variante für die Umsetzung einer parlamentarischen Initiative zu einem
Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung (Pa.Iv. 17.400) im Gespräch. 5
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